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Chancenaufenthalts-gesetz

Aufenthalts-erlaubnis

Duldung

Gefördert durch:

AUFENTHALTSERLAUBNIS
nach § 25b AufenthG

Dieser Aufenthaltstitel richtet sich an 
Personen mit nachhaltiger Integration.



Sie müssen einen Aufenthaltsstatus nach
§ 104c AufenthG haben, oder eine Duldung.

Dabei gilt für Ihren Aufenthalt in Deutschland:
mindestens 6 Jahre ununterbrochen

Aufenthaltserlaubnis
oder Duldung
oder Gestattung

Wenn Sie mit einem minderjährigen ledigen 
Kind zusammenleben, reichen 4 Jahre.

Sie müssen sich zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung bekennen und 
bei der Ausländerbehörde eine Erklärung 
zum Bekenntnis unterschreiben.

Sie brauchen Grundkenntnisse der Rechts-
ordnung und Gesellschaftsordnung und 
der Lebensverhältnisse in Deutschland.
 
Sie müssen den Test „Leben in Deutschland“ 
oder den Einbürgerungstest bestehen,
oder 
Sie haben einen deutschen Schulabschluss 
oder einen deutschen Berufsabschluss.

Sie benötigen Fertigkeiten nach 
Sprachniveau A2 in Deutsch.

Wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, 
müssen Sie den Schulbesuch der Kinder 
nachweisen.

VORAUSSETZUNGEN 
für den § 25b AufenthG

Sie müssen mit Ihrem Einkommen Ihren 
Lebensunterhalt überwiegend selbst sichern 
können.

überwiegend = mindestens 51% von 
dem Regelbedarf der Bedarfsgemeinschaft, 
mit Miete.

Die Sicherung muss dauerhaft möglich sein.

Sie dürfen keine Leistungen aus öffentlichen
Mitteln für die Lebensunterhalt beziehen 
(zum Beispiel Leistungen vom Jobcenter).

Diese Leistungen dürfen Sie aber 
zum Beispiel beziehen:
Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, 
Erziehungsgeld, Elterngeld, 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz, Berufsausbildungsbeihilfe, 
Leistungen nach dem BAföG und 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, 
Leistungen aus der Krankenversicherung, 
aus der Rentenversicherung, 
Arbeitslosengeld I

Ihre Identität muss geklärt sein und Sie 
müssen Ihren Pass vorlegen.

Ihr Antrag wird abgelehnt, wenn Sie 

durch vorsätzliche falsche Angaben,
durch Täuschung über die Identität oder
durch Täuschung über Ihre Staatsangehörigkeit

Ihre Abschiebung verhindert oder verzögert haben. 

Dies gilt auch, wenn Sie zumutbare Anforderungen 
nicht erfüllt und dadurch die Abschiebung verhindert 
oder verzögert haben.

Ihr Antrag wird abgelehnt, wenn
ein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 oder 
Absatz 2 Nummer 1 und 2 AufenthG besteht.

ABLEHNUNGSGRÜNDE


